
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1970/11/18 5Ob247/70,
8Ob509/88

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1970

Norm

ZPO §503 Z4 E4c5

Rechtssatz

Enthält das Sachverständigengutachten eine rechtliche Schlußfolgerung (Einordnung eines Entwurfs unter die

Bestimmung des § 34 GOA), dann kann sie im Berufungsverfahren und im Revisionsverfahren im Rahmen der

rechtlichen Beurteilung überprüft werden (siehe Fasching III, 471).
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